
 

 

  
 

Studien- und Prüfungsordnung 
der Evangelischen Hochschule Freiburg 

für die Bachelorstudiengänge  
Religionspädagogik/Gemeindediakonie,  

Soziale Arbeit und 
Kindheitspädagogik 

 
Vom 27. November 2012 

in der Fassung vom 30. Januar 2025 
 

Gemäß § 10 des Kirchlichen Gesetzes über die Evangelische Hochschule der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden vom 24. April 2010, zuletzt geändert am 21. Oktober 2020 
(GVBl. 2021, Teil I, S. 34) in Verbindung mit § 14 Absatz 2 Nr. 12 der Rechtsverordnung 
über die Verfassung der Evangelischen Hochschule Freiburg vom 21. Juli 2021 erlässt 
der Senat der Evangelischen Hochschule der Evangelischen Landeskirche in Baden fol-
gende Satzung: 
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A. Allgemeiner Teil 
 

I. Allgemeines 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung gilt für die folgenden Bachelorstudiengänge der 
Evangelischen Hochschule Freiburg (im Folgenden: Hochschule): 
 
1. Religionspädagogik/Gemeindediakonie, 
2. Soziale Arbeit und 
3. Kindheitspädagogik. 
 
 

§ 2 
Immatrikulationsvoraussetzungen 

 
(1) Zu den Studiengängen nach § 1 kann eingeschrieben werden, wer die Zugangsvo-
raussetzungen für ein Studium nach § 58 Landeshochschulgesetz (LHG) erfüllt und im 
Rahmen des hochschuleigenen Zulassungsverfahrens eine Zulassung erhalten hat. Nä-
heres regelt die Hochschule in einer Zulassungs- und Immatrikulationsordnung und ge-
gebenenfalls in weiteren, studiengangsspezifischen Zulassungsregelungen. 
 
(2) Die Organisation des Zulassungs- und Auswahlverfahrens obliegt dem Bewerbungs-
amt der Hochschule. 
 
(3) Die Immatrikulation an der Hochschule ist ferner abhängig von der Entrichtung einer 
Verwaltungsgebühr, des Beitrags für das Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald sowie 
der vertraglich vereinbarten Studienentgelte. Das Nähere bestimmt die Gebührenrege-
lung der Hochschule (§ 12 EH-G). Über die Zahlung der Studienentgelte für die Teil-
nahme am Studiengang ist mit der bzw. dem Studierenden eine schriftliche privatrechtli-
che Vereinbarung zu treffen. 
 
(4) Es kann die Zulassung in ein Vollzeitstudium oder ein Teilzeitstudium beantragt wer-
den, sofern ein Teilzeitstudium in den Studiengängen nach § 1 angeboten wird. Mit Zu-
stimmung des Prüfungsamtes (§ 4) ist ein Wechsel zwischen Vollzeit- und Teilzeitstudium 
(und umgekehrt) möglich. 
 
 

§ 3 
 Studienberatung 

 
(1)  Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch das Studierendensekretariat. Die fach-
liche Studienberatung erfolgt durch die Lehrenden der beteiligten Fachbereiche und 
durch die jeweilige Studiengangsleitung. 
 
(2) Für Studierende mit Behinderung/chronischen Krankheiten sowie für Gleichstellungs-
fragen stehen den Studierenden für eine spezielle Studienberatung die Beauftragte bzw. 
der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen/chronischen Krankheiten und die 
Gleichstellungsbeauftragte bzw. der Gleichstellungsbeauftragte zur Verfügung. 

 



 

 

 
II. Organisation und Zuständigkeiten in Prüfungsangelegenheiten 

 
§ 4 

Prüfungsamt 
 
(1)  Für die administrative Umsetzung der Studien- und Prüfungsordnungen und zur Un-
terstützung des Gemeinsamen Prüfungsausschusses (§ 5) ist an der Hochschule ein 
Prüfungsamt eingerichtet. 
 
(2) Es ist insbesondere zuständig für 
 
1. die Organisation der Prüfungen,  
2. die Bearbeitung von Anträgen Studierender in Prüfungsangelegenheiten,  
3. die Genehmigung von individuellen Studienverlaufsplänen, 
4. die Beratung der Studierenden in prüfungsrechtlichen Fragen, 
5. die Ausstellung der Zeugnisse und Urkunden (§§ 30 und 31) sowie 
6. die Koordination der Prüfungsangelegenheiten. 
 
(3) Die Rektorin bzw. der Rektor bestellt eine Professorin bzw.  einen Professor als die 
Leiterin bzw. den Leiter des Prüfungsamtes für vier Jahre. Erneute Bestellung ist zuläs-
sig.  
 
 

§ 5 
Gemeinsamer Prüfungsausschuss, Beschwerdeausschuss 

 
(1) Für die Organisation von Bachelorprüfungen sowie die durch diese Studien- und Prü-
fungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist der Gemeinsame Prüfungsausschuss der 
Hochschule zuständig.  
 
(2) Der Gemeinsame Prüfungsausschuss hat sieben Mitglieder. Die Amtszeit der Mit-
glieder beträgt vier Jahre. Erneute Bestellung ist zulässig. 
 
(3) Die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes (§ 4 Abs. 3) hat von Amts wegen den 
Vorsitz inne. Die Dekaninnen bzw. Dekane der Fachbereiche, denen die in § 1 genannten 
Studiengänge zugeordnet sind, sind von Amts wegen Mitglieder des Gemeinsamen Prü-
fungsausschusses. Die Stellvertretung der bzw. des Vorsitzenden rotiert zwischen den 
Mitgliedern des Gemeinsamen Prüfungsausschusses. Die weiteren Mitglieder des Ge-
meinsamen Prüfungsausschusses werden von der Rektorin bzw. dem Rektor aus dem 
Kreis der Professorinnen und Professoren bestellt. Andere Professorinnen und Profes-
soren, Lehrbeauftragte sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben und Mitarbeitende des 
Prüfungsamtes können beratend hinzugezogen werden. Die Leitung des Prüfungsamtes 
führt die Geschäfte des Gemeinsamen Prüfungsausschusses. 
 
(4) Der Gemeinsame Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der 
Studien- und Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig den beteilig-
ten Fachbereichen über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten. Im Bedarfsfall 
berichtet er über die tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bachelorthesis sowie über 
die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch 
die Hochschule offen zu legen. Der Gemeinsame Prüfungsausschuss gibt Anregungen 
zur Reform des Studienplans und der Studien- und Prüfungsordnung.  



 

 

(5) Der Gemeinsame Prüfungsausschuss kann die ihm obliegenden Aufgaben auf das 
Prüfungsamt übertragen. 
 
(6) Zu den Aufgaben des Gemeinsamen Prüfungsausschusses gehören insbesondere: 
 
1. Entscheidungen bezogen auf eine koordinierte Organisation von Modulprüfungen, 
2. Entscheidungen zur Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung der Studien- und 

Prüfungsordnung an der Hochschule,  
3. Entscheidungen über eine zweite Wiederholung (§ 16) und über das Erlöschen des 

Prüfungsanspruches und der Zulassung zum Studium gem. § 21 sowie gem. § 32 
Abs. 5 Satz 4 LHG, 

4. Entscheidungen über die Anerkennung von Studienleistungen und Studienzeiten, die 
an anderen Hochschulen erbracht wurden gem. § 18, 

5. Entscheidungen über die Anrechnung von außerhalb eines Hochschulbereichs er-
worbenen Kenntnissen und Fähigkeiten, 

6. Entscheidungen über die Verlängerung von Bearbeitungszeiten und Abweichungen 
von festgelegten Formen von Prüfungsleistungen und 

7. Entscheidungen bei Täuschung oder Ordnungsverstoß gem. § 14. 
 
(7) Die Mitglieder des Gemeinsamen Prüfungsausschusses haben das Recht, der Ab-
nahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen. 
 
(8) Die Mitglieder des Gemeinsamen Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit (Art. 111 Abs. 1 Grundordnung). Sofern sie nicht in einem Arbeits- bzw. 
Dienstverhältnis zur Landeskirche stehen, sind sie durch die Vorsitzende bzw. den Vor-
sitzenden des Gemeinsamen Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. Eine von den Verpflichteten unterschriebene Verpflichtungserklärung ist zu den Ak-
ten der Hochschule zu nehmen. 
 
(9) An der Hochschule besteht ein Beschwerdeausschuss. Ihm obliegt die Entscheidung 
über Rechtsbehelfe in prüfungsrechtlichen Angelegenheiten an der Hochschule. Seine 
Mitglieder sind: 
 
1. die bzw. der von der Rektorin bzw. dem Rektor bestimmte Vorsitzende,  
2. die Rektorin bzw. der Rektor,  
3. die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes (§ 4 Abs. 3).  
 
 

§ 6 
Zuständigkeiten des Prüfungsamtes 

 
Die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes ist zuständig für die Entscheidung  
 
1. über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften (§ 14), 
2. über das Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen (§ 15),  
3. über die Bestellung der Prüfenden (§ 7), 
4.   über die Bearbeitung einer Bachelorthesis in einer Einrichtung außerhalb der Hoch-

schule (§ 27 Abs. 3) und 
5.   über die Verlängerung der Bearbeitungszeit von Leistungsnachweisen sowie der Ba-

chelorthesis (§ 10 Abs. 10, § 27 Abs. 6). 
 
 



 

 

III. Prüfende 
 

§ 7 
Prüfende  

 
(1) Zu Prüferinnen und Prüfern können neben Professorinnen und Professoren auch 
Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis 
und Ausbildung erfahrenen Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch 
die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Prüfer oder 
Prüferin ist in der Regel, wer eine der jeweiligen Prüfungs- oder Studienleistung zugrun-
deliegende Lehrveranstaltung im betreffenden Semester hauptverantwortlich durchge-
führt hat. Bei der Bachelorthesis muss eine bzw. einer der Prüfenden Professorin bzw. 
Professor oder eine andere lehrende Person mit professoralen Aufgaben sein. 
 
(2) Die zu prüfende Person kann für die Bachelorthesis und die mündlichen Prüfungen 
die Prüfende bzw. den Prüfenden oder eine Gruppe von Prüfenden vorschlagen. Der 
Vorschlag begründet keinen Anspruch auf Bestellung der vorgeschlagenen Personen. 
 
(3) Die Namen der Prüfenden sollen den zu prüfenden Personen rechtzeitig bekannt ge-
geben werden. 
 
(4) Für die Prüfenden gilt die Regelung zur Verschwiegenheit in § 5 Abs. 8 Satz 2 ent-
sprechend. 
 
 
 

IV. Studien- und Prüfungsleistungen 
 

§ 8 
Art der Prüfungsleistungen 

 
(1) Im Rahmen des Studiums werden gemäß Modulhandbuch und SPO Besonderer Teil 
benotete Prüfungsleistungen (PL) und unbenotete Prüfungsvorleistungen (PVL) erbracht.  
 
(2) Alle Lehrveranstaltungen, für die weder Prüfungsleistung noch Prüfungsvorleistung 
im Modulhandbuch vorgesehen sind, werden mit einer Studienleistung (SL) (bestan-
den/nicht-bestanden) absolviert. 

 
(3) Folgende im Modulhandbuch aufgeführte Lehrveranstaltungsformen erfordern ihrem 
Wesen nach sowie zur Sicherung und Überprüfung des Kompetenzerwerbs Anwesenheit 
(studentische Anwesenheitspflicht): 
 
 
• Werkstatt,  
• Praktische Übungen,   
• Exkursion, 
• Praktikum. 
 
Der Senat entscheidet auf Vorschlag des Fachbereichs über die Zuordnung von Lehrver-
anstaltungen zu den genannten Kategorien. In einer anwesenheitspflichtigen Lehrveran-
staltung müssen die Praxisanteile überwiegen.   
 



 

 

(4) Für als präsenzpflichtig definierte Lehrveranstaltungen gilt folgende Anwesenheitsre-
gelung:  Die studentische Anwesenheitspflicht an einer Lehrveranstaltung ist erfüllt, wenn 
die studierende Person mindestens 80 % der für die Lehrveranstaltung vorgesehenen 
Semesterwochenstunden anwesend war. Aus triftigen Gründen, insbesondere aufgrund 
einer Behinderung, einer chronischen oder einer akuten Krankheit, einer Schwanger-
schaft, der Pflege und Erziehung eines Kindes im Alter bis zu 14 Jahren oder der Pflege 
pflegebedürftiger naher Angehöriger im Sinne des Pflegezeitgesetzes kann bei Vorlage 
entsprechender Nachweise eine Anwesenheit von 50 % genügen, wenn der Kompetenz-
erwerb im Rahmen einer Nacharbeit des verpassten Inhalts sichergestellt wird. Wird die 
notwendige Mindeststundenzahl an Präsenz im Sinne der Sätze 1 und 2 dieses Absatzes 
nicht erreicht, gilt die Lehrveranstaltung als nicht bestanden, es sei denn, es liegen triftige 
Gründe für die Nichtteilnahme vor, die die studierende Person nicht zu vertreten hat. Liegt 
ein triftiger Grund vor, gilt die Lehrveranstaltung als nicht belegt und kann zum nächst-
möglichen Zeitpunkt wiederholt werden. Der Nachweis über die Fehlzeiten erfolgt durch 
die Dozierenden. 

 
(5) Prüfungs- oder Studienleistungen können 

 
1. mündlich (§ 9) 
2. schriftlich durch Klausurarbeiten (§ 10), 
3. durch sonstige schriftliche Arbeiten (§ 10) 
4. durch „kurstypische Verfahren“ (§ 10) und / oder 
5. durch Lehrproben (§ 11) 
 
erbracht werden. 

 
 

§ 9 
Mündliche Prüfungs- oder Studienleistungen 

 
(1)  Durch mündliche Prüfungsleistungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermögen. Ferner soll festgestellt werden, ob sie 
über ein breites Grundlagenwissen verfügen. 
 
(2)  Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfenden 
(Kollegialprüfung) oder vor einer Prüferin bzw. einem Prüfer in Gegenwart einer Beisitze-
rin oder eines Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgelegt. 
 
(3)  Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung beträgt für jede zu prüfende Person 20 
Minuten vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in Abschnitt B - Besonderer Teil. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen 
sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist den geprüften Personen jeweils im 
Anschluss an die mündlichen Prüfungsleistungen bekannt zu geben. 
 
(5)  Studierende, die sich beim nächsten Prüfungstermin der gleichen Modulprüfung un-
terziehen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zu-
gelassen werden, es sei denn, eine zu prüfende Person widerspricht. Die Zulassung er-
streckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 
 



 

 

 
§ 10 

Klausurarbeiten, sonstige schriftliche Arbeiten und kurstypische Verfahren 
 
(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten sollen die Studierenden 
unter Aufsicht nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln 
mit den gängigen Methoden ihres Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kön-
nen. Ferner soll festgestellt werden, ob sie über notwendiges Grundlagenwissen verfü-
gen. Es können Themen zur Auswahl gestellt werden.  
 
(2) Die Dauer der Klausurarbeiten wird in Abschnitt B - Besonderer Teil festgelegt. Klau-
suren dauern mindestens 60 und höchstens 240 Minuten. 

 
(3) In den sonstigen schriftlichen Arbeiten sollen die Studierenden nachweisen, dass sie 
mit den gängigen Methoden ihres Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kön-
nen. Es können Themen zur Auswahl gestellt werden.  
 
(4) Gegenstand sowohl von Hausarbeit als auch Referat ist die systematische, wissen-
schaftliche Erarbeitung eines fachspezifischen Themas. 
 
(5) Bewertungsgrundlage für eine Hausarbeit ist ausschließlich eine schriftliche Ausar-
beitung.  
 

(6) Referate sind entweder (1) mündliche oder (2) schriftliche oder (3) mündliche und 
schriftliche Leistungsnachweise. Für (3) teilen Lehrende zu Beginn der LV mit, ob und in 
welchem Verhältnis der mündliche Teil bewertet wird. 
 
(7) Der Umfang der sonstigen schriftlichen Arbeiten wird auf Vorschlag der Dekanate vom 
Senat beschlossen und vom Prüfungsamt in angemessener Weise kommuniziert (Leitli-
nien).  
 
(8) Kurstypische Verfahren im Sinne dieser SPO sind die in den Modulhandbüchern fest-
gelegten „kurstypischen Arbeiten“ und „besonderen Verfahren“. Die genaue Form der 
kurstypischen Arbeit oder des besonderen Verfahrens muss von den Modulverantwortli-
chen jeweils definiert und zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben werden. 
Auch die Kriterien der Bewertung und die sonstigen Anforderungen (Bearbeitungsdauer, 
Umfang etc.) müssen zeitgleich bekannt gemacht werden. Der Bearbeitungsaufwand 
muss sich an der im Modulhandbuch hinterlegten ECTS-Punktzahl orientieren und darf 
den inhaltlichen und zeitlichen Umfang einer vergleichbaren mündlichen oder schriftli-
chen Prüfungs- oder Studienleistung nach §§ 9 bis 11 nicht überschreiten. 
Kurstypische Verfahren ermöglichen spezifische und gezielte Leistungsüberprüfungen in 
praxisorientierten Lehrveranstaltungen. Kurstypische Arbeiten oder besondere Verfahren 
können insbesondere sein: Portfolios, Projekt- und Forschungsberichte, Protokolle, 
Durchführung von praktischen Übungen und Präsentationen sowie deren Reflexion und 
Ausarbeitung, Lern- und Forschungstagebücher oder Fallarbeiten.  
 
(9) Das Bewertungsverfahren für die Leistungsnachweise unter §10 soll acht Wochen 
nicht überschreiten. 
 



 

 

(10) Soweit dies zur Gewährleistung gleicher Prüfungsbedingungen oder aus Gründen, 
die von der zu prüfenden Person nicht zu vertreten sind, erforderlich ist, kann die Bear-
beitungszeit der Klausurarbeiten nach Absatz 1 um einen den Umständen angemesse-
nen Zeitraum verlängert werden. Bei sonstigen schriftlichen Arbeiten nach Absatz 3 kann 
die Frist für die Abgabe um höchstens zwei Monate verlängert werden; die Entscheidung 
darüber trifft die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes (§ 6). 
 
 

§ 11 
Lehrproben 

 
(1) In den Lehrproben sollen die Studierenden nachweisen, dass sie über die entspre-
chenden Kompetenzen für die Unterrichts- und Lehrfähigkeit verfügen. 
 
(2) Eine Lehrprobe besteht aus drei Teilbereichen: 

 
1.  einem schriftlichen Entwurf der zu haltenden Unterrichtsstunde, 
2.  der Durchführung einer Unterrichtsstunde von 45-90 Minuten Dauer und 
3.  einem Auswertungsgespräch über die gehaltene Unterrichtsstunde. 
 
Die Leistungen zu 1. und 2. werden je zu 50% gewertet. 

 
(3)  Die Lehrprobe wird vor einem Prüfer oder einer Prüferin und mindestens einem oder 
einer Beisitzenden abgelegt. 
 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferin-
nen bzw. Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende 
Noten zu verwenden: 
 

1 = sehr gut 

2 = gut 

 
3 = befriedigend 

 
4 = ausreichend 

 
5 = nicht ausreichend 

=  eine hervorragende Leistung 

=  eine Leistung, die erheblich über dem Durchschnitt 
liegt 

=  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht 

=  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anfor-
derungen genügt 

=  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An-
forderungen nicht mehr genügt 

 

Wird eine Prüfungsleistung von mehreren Prüferinnen oder Prüfern bewertet, errechnet 
sich die Note aus dem Durchschnitt der festgesetzten Noten. 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen werden die einzelnen Noten um 
0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt. Demnach zulässige Zwischenwerte sind: 
1.0, 1.3, 1.7, 2.0, 2.3, 2.7, 3.0, 3.3, 3.7, 4.0, 5.0.  



 

 

 
(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Mo-
dulnote aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Eine Gewich-
tung ist möglich und im Modulhandbuch sowie der SPO – Besonderer Teil – anzuzeigen. 
Die Note für die Bachelorthesis errechnet sich aus dem Durchschnitt der Noten der bei-
den Prüfenden. Die Modulnoten lauten bei einem Durchschnitt von: 

 
1. 1,00 bis 1,49: „sehr gut“; 
2. 1,50 bis 2,49: „gut“; 
3. 2,50 bis 3,49: „befriedigend“; 
4. 3,50 bis 4,00: „ausreichend“; 
5. über 4,00: „nicht ausreichend“. 
 
§ 15 Abs. 1 S. 2 bleibt unberührt. 
 
(3)  Für die Bildung der Gesamtnote (§ 30) gilt Absatz 2 entsprechend.  
 
(4) Bei der Durchschnittsbildung werden nur die ersten beiden Dezimalstellen hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

 
(5) Die Gesamtnote wird auf Antrag ergänzt durch die ECTS-Note, die gemäß ECTS-
Standards dokumentiert wird. 
  

 
§ 13 

Regelstudienzeit, Studienaufbau und ECTS 
 

(1)  Die Regelstudienzeit beträgt im Vollzeitstudiengang sieben Semester und in Teilzeit 
bis zu 14 Semester. Das Studium umfasst praktische Studienzeiten in Form von Praktika 
oder eines integrierten Praktischen Studiensemesters sowie die Prüfungen einschließlich 
der Abschlussarbeit (Bachelorthesis). Im Rahmen der SPO – Besonderer Teil – werden 
Regeln über die Reihenfolge der Module und die zugehörigen Prüfungen erlassen. 
 
(2) Das Studium gliedert sich in Module, für die nach bestandener Modulprüfung bzw. 
nach Bestehen der Modulteilprüfungen die dem jeweiligen Modul zugeordneten ECTS-
Punkte vergeben werden. ECTS-Punkte für ein Modul werden in der Regel erst erworben, 
wenn alle im Besonderen Teil der Prüfungsordnung und im Modulhandbuch vorgeschrie-
ben Studien- und Prüfungsleistungen für das Modul erfolgreich absolviert wurden. Die 
Module umfassen inhaltlich zusammenhängende Lehrveranstaltungen.  
Sofern sich Module über mehrere Semester erstrecken, werden die vorgesehenen 
ECTS-Punkte semesterweise erworben. 
 
(3) Entsprechend dem Aufwand der Studierenden für die Lehrveranstaltungen, Vor- und 
Nacharbeit, Prüfungsvorbereitung und Prüfungen werden für die Module ECTS-Punkte 
(Credit-Points) entsprechend den für den jeweiligen Studiengang einschlägigen Tabellen 
in Abschnitt B - Besonderer Teil vergeben. Ein ECTS-Punkt entspricht dabei einer durch-
schnittlichen Arbeitsbelastung von 30 Arbeitsstunden. Der Gesamtumfang der für den 
erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen beträgt 210 
ECTS-Punkte.  
 
  



 

 

§ 14 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn ein Prü-
fungstermin ohne triftigen Grund versäumt wird Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prü-
fungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss unverzüg-
lich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit kann die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen ein Attest einer von der Hochschule be-
nannten Ärztin bzw. eines von der Hochschule benannten Arztes verlangt werden. Wird 
der Grund als triftig anerkannt, wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegen-
den Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) Soweit die Einhaltung von Fristen für  
 
1. die erstmalige Meldung zu Prüfungen oder 
2. die Wiederholung von Prüfungen, 

 
oder soweit der Grund für das Versäumnis von Prüfungen sowie für Prüfungsleistungen 
betroffen ist, steht der Krankheit der Studierenden die Krankheit eines Kindes gleich, für 
das ihnen die Personensorge zusteht. Entsprechendes gilt bei einer Erkrankung oder 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes einer oder eines nahen Angehörigen. 
 
(4) Versucht jemand, das Ergebnis der Prüfungsleistungen durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird diese Prüfungsleistung mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  
 
(5) Wer den ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von der jeweils 
prüfenden oder der Aufsicht führenden Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung 
ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Gemeinsame Prüfungsausschuss 
(§ 5) die zu prüfende Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschlie-
ßen. 
 
(6) Die von einer Entscheidung nach Absatz 4 bzw. nach Absatz 5 betroffene Person 
kann innerhalb einer Frist eines Monats verlangen, dass die Entscheidung vom Gemein-
samen Prüfungsausschuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen des Gemeinsa-
men Prüfungsausschusses sind ihr unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 
 
 

§ 15 
Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. 
In den im Abschnitt B - Besonderer Teil bestimmten Fällen ist eine Modulprüfung mit 
mehreren Prüfungsleistungen nur bestanden, wenn bestimmte Prüfungsleistungen min-
destens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 
 
(2) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn das Praktische Studiensemester (§ 36 bzw. 
§ 44) bzw. alle Praktika (§ 52) erfolgreich abgeschlossen, sämtliche Modulprüfungen des 



 

 

Studiums bestanden und die Bachelorthesis mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurden sowie die ECTS-Punkte gemäß § 13 Abs. 2 erreicht sind. 
 
(3) Wurde eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Bachelorthesis schlechter 
als „ausreichend“ (4,0) bewertet, so wird das der geprüften Person bekannt gegeben. Sie 
muss auch Auskunft darüber erhalten, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und 
in welcher Frist die Modulprüfung und die Bachelorthesis wiederholt werden können. 
 
(4) Wurde die Bachelorprüfung nicht bestanden, wird auf Antrag und gegen Vorlage der 
entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheini-
gung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die 
noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelorprüfung 
nicht bestanden ist. 
 
 

§ 16 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können einmal wiederholt werden. Die Wiederho-
lung einer bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Fach-
hochschulen bzw. Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland werden angerechnet. 
 
(2) In den Fällen von § 15 Abs. 1 Satz 2 ist nur eine einzelne, nicht mit mindestens „aus-
reichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistung zu wiederholen. 
 
(3) Die Wiederholungsprüfung soll spätestens im Rahmen der Prüfungstermine des je-
weils folgenden Theoriesemesters abgelegt werden. Wird die Frist für die Durchführung 
der Wiederholungsprüfung versäumt oder eine Modulprüfung erneut nicht bestanden, er-
lischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, das Versäumnis ist von der zu prüfenden Per-
son nicht zu vertreten. 
 
(4) Der Gemeinsame Prüfungsausschuss (§ 5) kann abweichend von der Regelung des 
Absatzes 1 die zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung zulassen, 
wenn die bisherigen Studienleistungen insgesamt die Erwartung begründen, dass das 
Studium erfolgreich abgeschlossen werden kann und nachgewiesen ist, dass infolge ei-
ner außergewöhnlichen Belastung ein besonderer Härtefall vorliegt. Absatz 3 gilt entspre-
chend. 
 
(5) Der Gemeinsame Prüfungsausschuss kann auf der Basis der Evaluation (§ 5 Abs. 4) 
der Studien- und Prüfungsordnung beschließen, dass bestimmte Leistungsnachweise 
abweichend von der Regelung des Absatzes 1 wiederholt werden können. 
 
 

§ 17 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der geprüften Per-
son auf Antrag in angemessener Form Einsicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten, die 
darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle (Prüfungsakten) gewährt.  
 
 



 

 

§ 18 
Anerkennung und Anrechnung von Leistungen 

 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse 
werden anerkannt, wenn sie an einer anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen an ausländischen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, sofern hinsichtlich 
der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu denjenigen Leistungen 
oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. Eine Anerkennung unter Auflagen ist mög-
lich. 
 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie 
in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums 
an der Evangelischen Hochschule Freiburg im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein 
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung unter 
Einbeziehung von bereits erreichten ECTS-Punkten vorzunehmen.    
 
(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an Universitäten, ande-
ren Hochschulen und in staatlich anerkannten Fernstudien-Einrichtungen und an Dualen 
Hochschulen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem für Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an Fach- und Ingenieurschulen 
der ehemaligen DDR entsprechend. 
 
(4) Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten werden auf 
Antrag bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte angerech-
net, soweit die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
den Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind. Die Kriterien für die Anrechnung gibt eine Anrechnungsordnung vor. 
 
(5) Abgeschlossene Ausbildungen an Fachschulen und vergleichbare berufliche Ausbil-
dungen können ebenso wie einschlägige Weiterbildungen, soweit ihre Gleichwertigkeit 
zu Prüfungsleistungen gegeben ist, auf Antrag angerechnet werden. Im Besonderen Teil 
werden zertifizierte Formen sowie auf andere Weise regelhaft erfolgende Anrechnungen 
von einschlägigen Fachausbildungen und Weiterbildungen geregelt. Unberührt bleibt 
eine Anrechnung im Einzelfall. 
 
(6) Werden hochschulische bzw. außerhochschulische Leistungen anerkannt bzw. ange-
rechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen 
und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensys-
temen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anerken-
nung bzw. Anrechnung im Zeugnis (§ 30) ist zulässig. 
 
(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 besteht ein Anspruch auf 
Anerkennung bzw. Anrechnung. Die Anerkennung bzw. Anrechnung von Leistungen, die 
in der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt seitens der Hochschule von 
Amts wegen. Die für die Anerkennung bzw. Anrechnung erforderlichen Unterlagen sind 
von den Studierenden vorzulegen. Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländi-
schen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden 
auf Antrag anerkannt. 
 
(8) Die Entscheidung über die Anerkennungen und Anrechnungen trifft im Einzelfall der 
Gemeinsame Prüfungsausschuss (§ 5) im Anschluss an die Zulassung zum Studium.  



 

 

 
 

§ 19 
Schutzbestimmungen bei Mutterschutz, Elternzeit und besonderen Lebenslagen 

 
(1)  Auf Antrag einer Studierenden an den Gemeinsamen Prüfungsausschuss (§ 5) sind 
die Mutterschutzfristen, wie sie im Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter 
(MuSchG) festgelegt sind, zu berücksichtigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nach-
weise beizufügen. Die Mutterschutzfristen unterbrechen jede Frist nach dieser Studien- 
und Prüfungsordnung.  
 
(2)  Gleichfalls sind die Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des Gesetzes zum El-
terngeld und zur Elternzeit (BEEG) auf Antrag zu berücksichtigen. Die bzw. der Studie-
rende muss bis spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab sie bzw. er die 
Elternzeit antreten will, dem Gemeinsamen Prüfungsausschuss unter Beifügung der er-
forderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum oder für welche Zeit-
räume sie bzw. er die Elternzeit in Anspruch nehmen will. Der Gemeinsame Prüfungs-
ausschuss hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einer 
Arbeitnehmerin bzw. einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Elternzeit nach dem BEEG 
auslösen würden, und teilt der bzw. dem Studierenden das Ergebnis sowie gegebenen-
falls die neu festgesetzten Prüfungsfristen unverzüglich mit. Die Bearbeitungsfrist der Ba-
chelorthesis, einer Hausarbeit bzw. sonstiger schriftlicher Arbeit kann nicht durch die El-
ternzeit unterbrochen werden. Das gestellte Thema gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf 
der Elternzeit wird der bzw. dem Studierenden ein neues Thema zur Bearbeitung gestellt. 
 
(3) Studierende können auf schriftlichen Antrag bei Nachweis einer besonders schwieri-
gen Lebenslage, insbesondere wenn sie mit einem Kind unter 14 Jahren, für das ihnen 
die Personensorge zusteht, in demselben Haushalt leben und es überwiegend allein ver-
sorgen, einzelne Prüfungsleistungen und Hochschulprüfungen nach Ablauf der in der 
Studien- und Prüfungsordnung hierfür vorgesehenen Fristen ablegen. Entsprechendes 
gilt für die Fristen zur Erbringung von Studienleistungen. Fristen für Wiederholungsprü-
fungen können nur um bis zu zwei Semester verlängert werden. Die Antragsberechtigung 
erlischt mit dem Ablauf des Semesters, in dem die in Satz 1 genannten Voraussetzungen 
entfallen; die Frist für das Erlöschen des Prüfungsanspruchs gemäß § 21 Abs. 3 und 4 
beginnt mit dem Erlöschen der Berechtigung. Im Übrigen erlischt die Berechtigung spä-
testens mit Ablauf des Semesters, in dem das Kind sein vierzehntes Lebensjahr vollendet 
hat. Studierende haben die entsprechenden Nachweise zu führen und sind verpflichtet, 
Änderungen in den Voraussetzungen unverzüglich der Hochschule mitzuteilen. 

(4) Macht eine zu prüfende Person glaubhaft, dass es ihr wegen Behinderung oder chro-
nischer Erkrankung nicht möglich ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vor-
gesehenen Form oder der vorgesehenen Frist abzulegen, so wird vom Prüfungsamt (§ 
4) gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit zu er-
bringen. Nach Anhörung der oder des Beauftragten für Menschen mit Behinderun-
gen/chronische Erkrankungen kann gestattet werden, gleichwertige Prüfungsleistungen 
in einer anderen Form zu erbringen. Beabsichtigt das Prüfungsamt einen Antrag auf Frist-
verlängerung abzulehnen, ist der studierenden Person die Möglichkeit zu geben, den 
oder die Beauftragte beizuziehen. 

Es kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Entsprechendes gilt für 
Studienleistungen (§§ 18, 20 Abs. 2).  

 



 

 

 
V. Prüfungen 

 
§ 20 

Prüfungsaufbau 
 
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen und der Abschlussarbeit (Bache-
lorthesis). Die Modulprüfungen setzen sich aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen 
oder einem lehrveranstaltungsübergreifenden Prüfungsgebiet zusammen. Im Abschnitt 
B – Besonderer Teil werden die Modulprüfungen der Bachelorprüfung sowie die einzel-
nen Prüfungsleistungen festgelegt. Modulprüfungen werden in der Regel studienbeglei-
tend in Verbindung und in inhaltlichem Bezug zu Modulen (studienbegleitende Prüfungs-
leistungen) abgenommen. Im Abschnitt B – Besonderer Teil sind für den Fall Regelungen 
enthalten dass nicht alle Modulprüfungen in die Gesamtwertung der Bachelorprüfung ein-
gehen. 
 
(2) Im Abschnitt B - Besonderer Teil werden die den einzelnen Modulen der Studiense-
mester zugeordneten Studien- oder Prüfungsleistungen festgelegt, die für die Zulassung 
zur Bachelorprüfung zu erbringen sind. Dabei kann vorgesehen werden, dass bestimmte 
Prüfungsleistungen spätestens bis zur Anmeldung zur letzten Prüfungsleistung einer Mo-
dulprüfung, zur Anmeldung der Bachelorthesis oder spätestens bis zur Aushändigung des 
Prüfungszeugnisses erbracht werden können. 

 
 

§ 21 
Verlust der Zulassung zum Studiengang und des Prüfungsanspruchs, Fristen 

 
(1)  Die Prüfungsleistungen zur Bachelorprüfung sollen im Rahmen eines Vollzeitstudi-
ums bis zum Abschluss des siebten Semesters und im Rahmen eines Teilzeitstudiums 
bis zum Abschluss des vierzehnten Semesters abgelegt sein. Bei aufgrund von individu-
ellen Härten durch das Prüfungsamt (§ 4) genehmigten individuellen Studienverlaufsplä-
nen verlängert sich die Regelstudienzeit entsprechend.  
 
(2) Die Studierenden werden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden 
Studienleistungen und der zu absolvierenden Modulprüfungen als auch über die Termine, 
zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Zeitpunkt der Ausgabe des Themas 
und der Abgabe der Bachelorthesis informiert. Den Studierenden werden für jede Mo-
dulprüfung auch die jeweiligen Wiederholungstermine bekannt gegeben. 
 
(3) Der Prüfungsanspruch und die Zulassung für den Studiengang erlöschen, wenn die 
Prüfungsleistungen für die Bachelorprüfung nicht spätestens vier Semester nach dem in 
Absatz 1 festgelegten Zeitpunkt erbracht sind, es sei denn, die Fristüberschreitung ist 
nicht von der oder dem Studierenden zu vertreten. Das Gleiche gilt, wenn die Fristüber-
schreitung für die Bachelorprüfung insgesamt mehr als drei Semester beträgt (§ 32 Abs. 
5 Satz 4 LHG). 
 
(4) Der Anspruch auf Zulassung zu Prüfungsleistungen der Bachelorprüfung, soweit sie 
nicht studienbegleitend sind, bleibt bis zu zwei Jahre nach dem Erlöschen der Zulassung 
für den Studiengang bestehen, wenn die übrigen in der Studien- und Prüfungsordnung 
geforderten Prüfungsvorleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen im Zeit-
punkt des Erlöschens der Zulassung erfüllt sind. 
 



 

 

 
§ 22 

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 
 
(1)  Die Bachelorprüfung kann nur ablegen, wer 
 
1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife, der fachgebundenen 

Hochschulreife oder der Fachhochschulreife oder aufgrund einer durch Rechtsvor-
schrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannten Zu-
gangsberechtigung für den Bachelorstudiengang an der Hochschule eingeschrieben 
ist, 

2. die Studienleistungen und die jeweiligen Modulprüfungen erfolgreich erbracht hat und 
3. eine Erklärung darüber vorlegt, ob in demselben oder in einem nach § 60 Abs. 2 Nr. 

2 LHG bestimmten Studiengang an einer Fachhochschule bzw. Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland bereits eine Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden 
wurde. 

 
(2)  Die oder der Studierende muss mindestens für das Semester vor der jeweiligen Mo-

dulprüfung an der Hochschule eingeschrieben gewesen sein und mindestens zwei 
Semester eingeschrieben sein, um die Bachelorthesis anmelden zu können. 

 
(3)  Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn 
 
1. die in den Absätzen 1 und 2 genannten Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht 

erfüllt sind, 
2. die Unterlagen unvollständig sind, 
3. in demselben oder in einem nach § 60 Abs. 2 Nr. 2 LHG bestimmten Studiengang 

eine nach der Studien- und Prüfungsordnung erforderliche studienbegleitende Prü-
fungsleistung oder Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden wurde oder sich die 
Person in einem Prüfungsverfahren befindet oder 

4. der Prüfungsanspruch nach § 32 Abs. 5 Satz 4 LHG erloschen ist. 
 
 

§ 23 
Fachliche Voraussetzungen 

 
In Abschnitt B - Besonderer Teil werden nach Art und Zahl die Prüfungsvorleistungen und 
Prüfungsleistungen bestimmt, die als Voraussetzung für die Zulassung zu den Modulprü-
fungen und zur Bachelorprüfung zu erbringen sind. 
 

 
 

VI. Bachelorprüfung 
 

§ 24 
Zweck und Durchführung der Bachelorprüfung 

 
(1) Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Bachelorstudi-
engangs. Durch die Bachelorprüfung wird festgestellt, ob  
 
1.  die Zusammenhänge des Faches überblickt werden,  



 

 

2. die Fähigkeit vorhanden ist, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwen-
den, und  

3. die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse 
erworben wurden. 

 
(2) Die Modulprüfungen der Bachelorprüfung werden studienbegleitend (§ 8 Abs. 1) im 
Anschluss an die jeweiligen Lehrveranstaltungen des Studiums durchgeführt. 
 
 

§ 25 
Fachliche Voraussetzungen 

 
(1) Im Abschnitt B - Besonderer Teil werden nach Art und Zahl die Prüfungsvorleistungen 
und Prüfungsleistungen bestimmt, die als Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelor-
prüfung zu erbringen sind. 
 
(2) Die erfolgreiche Teilnahme am Praktischen Studiensemester (§ 36 bzw. § 44) und 

gegebenenfalls den Praktika (§ 52) ist spätestens bei Ausgabe der Bachelorthesis 
nachzuweisen. In Fällen des § 44 Abs. 2 Satz 2 (Abweichungen von der Vollarbeits-
zeit) genügt das erfolgreiche Absolvieren des für das Praxissemester vorgesehenen 
Teils des Praktikums. 

 
 

§ 26 
Art und Umfang der Bachelorprüfung 

 
(1) Im Abschnitt B - Besonderer Teil wird für die Bachelorprüfung festgelegt, welche Mo-
dulprüfungen abzulegen sind.  
 
(2) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der Prüfungsfächer nach Maß-
gabe der im Abschnitt B - Besonderer Teil zugeordneten Lehrveranstaltungen. 
 
 

§ 27 
Ausgabe, Bearbeitungszeit und Rückgabe der Bachelorthesis 

 
(1) Die Bachelorthesis ist eine Prüfungsarbeit. Sie soll zeigen, dass die bzw. der Studie-
rende innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach 
wissenschaftlichen Methoden bearbeiten kann. Auf Antrag kann der Gemeinsame Prü-
fungsausschuss (§ 5) in begründeten Fällen einer späteren Ausgabe des Themas der 
Bachelorthesis zustimmen. 
 
(2) Die Bachelorthesis wird von einer Professorin bzw. einem Professor oder, soweit 
Professorinnen bzw. Professoren nicht als Prüfende zur Verfügung stehen, von Lehrbe-
auftragten bzw. Lehrkräften für besondere Aufgaben ausgegeben und betreut, soweit 
diese an der Hochschule in einem für den jeweiligen Studiengang relevanten Bereich 
tätig sind.  
 
(3) Die Bachelorthesis kann in begründeten Ausnahmefällen auch von in der beruflichen 
Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen, die selbst mindestens die durch die Bache-
lorthesis im jeweiligen Studiengang festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation 
besitzen, ausgegeben und betreut werden. Soll die Bachelorthesis in einer Einrichtung 



 

 

außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung der 
Leitung des Prüfungsamtes (§ 4 Abs. 3).  
 
(4) Die Ausgabe der Bachelorthesis kann auf Antrag der bzw. des Studierenden auch 
über das Prüfungsamt erfolgen. Thema und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Auf 
Antrag wird vom Gemeinsamen Prüfungsausschuss die rechtzeitige Ausgabe der Bache-
lorthesis veranlasst. 
 
(5) Die Bachelorthesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn 
der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund der 
Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine ein-
deutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die An-
forderungen nach Absatz 1 erfüllt. 
 
(6) Die Bearbeitungszeit der Bachelorthesis beträgt 4 Monate innerhalb der Regelstudi-
enzeit und außerhalb der Regelstudienzeit 3 Monate. Thema, Aufgabenstellung und Um-
fang der Bachelorthesis sind von der Betreuerin bzw. vom Betreuer entsprechend der 
jeweils in Abschnitt B – Besonderer Teil vorgesehenen ECTS-Punkte so zu begrenzen, 
dass die Frist zur Bearbeitung der Bachelorarbeit eingehalten werden kann. Soweit dies 
zur Gewährleistung gleicher Prüfungsbedingungen oder aus Gründen, die von der zu 
prüfenden Person nicht zu vertreten sind, erforderlich ist, kann die Bearbeitungszeit um 
höchstens zwei Monate verlängert werden; die Entscheidung darüber trifft die Leiterin 
bzw. der Leiter des Prüfungsamtes (§ 6). 

 
(7) Das Thema der Thesis kann nur einmal und nur innerhalb der ersten Hälfte der re-
gelhaften Bearbeitungszeit zurückgegeben werden, ohne dass dies als Erstversuch ge-
wertet wird. 

 
 

§ 28 
Abgabe und Bewertung der Bachelorthesis 

 
(1) Die Bachelorthesis ist fristgemäß elektronisch einzureichen (durchsuchbare PDF-Da-
tei) und auf Verlangen taggenau in Papierform zweifach beim Prüfungsamt (§ 4) abzuge-
ben.  
Rechtsverbindlicher Abgabezeitpunkt ist die elektronische Einreichung. 
Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe ist von der Verfasserin 
bzw. dem Verfasser der Bachelorthesis schriftlich zu versichern, dass die Arbeit – bei 
einer Gruppenarbeit (§ 27 Abs. 5) der entsprechend gekennzeichnete Anteil der Arbeit – 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt wurden. 
 
(2) Die Bachelorthesis ist von zwei Prüfenden zu bewerten. Eine bzw. einer der Prüfen-
den soll die bzw. der Betreuende der Bachelorthesis sein. Eine bzw. einer der Prüfenden 
muss Professorin bzw. Professor oder eine andere lehrende Person mit professoralen 
Aufgaben sein.  
 
(3) Das Bewertungsverfahren soll die Dauer von vier Wochen nicht überschreiten. 
 
(4) Die Bachelorthesis kann bei einer Bewertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) 
ausfällt, einmal wiederholt werden. Die Ausgabe eines neuen Themas im Rahmen einer 
ersten Wiederholung ist innerhalb von zwei Monaten oder, zu dem darauf folgenden 



 

 

nächstmöglichen regulären Anmeldetermin nach der Bekanntgabe des Nichtbestehens 
schriftlich bei der Leiterin bzw. dem Leiter des Prüfungsamtes zu beantragen. Wird die 
Antragsfrist versäumt, erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, das Versäumnis ist 
von der zu prüfenden Person nicht zu vertreten. Der Prüfungsanspruch erlischt ebenfalls, 
wenn die Bachelorthesis erneut mit schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet wird.   
 
 

§ 29 
Zusatzmodule 

 
Studierende können sich einer Modulprüfung (§ 20) in weiteren als den vorgeschriebenen 
Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis der Modulprüfung in diesen Modu-
len wird bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 
 
 

§ 30 
Bildung der Gesamtnote, Prüfungszeugnis 

 
(1) Die Gesamtnote errechnet sich gemäß § 12 Abs. 2 bis 4 aus den Modulnoten und der 
Note der Bachelorthesis sowie gegebenenfalls aus der Note des Abschlusskolloquiums. 
In Abschnitt B – Besonderer Teil wird für einzelne Modulnoten, die Note der Bachelorthe-
sis und gegebenenfalls die Note des Abschlusskolloquiums jeweils eine besondere Ge-
wichtung vorgesehen. 
 
(2)  Bei überragenden Leistungen (Gesamtnote mindestens 1,3) wird das Gesamturteil 
„mit Auszeichnung bestanden“ erteilt.  
 
(3)  Über die bestandene Bachelorprüfung wird möglichst innerhalb von vier Wochen ein 
Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis sind die Modulnoten, das Thema der Bachelorthesis 
und deren Note, gegebenenfalls die Note des Abschlusskolloquiums sowie die Gesamt-
note aufzunehmen. Die Noten sind mit dem nach § 12 Abs. 4 ermittelten Dezimalwert als 
Zusatz in Klammern zu versehen.  
 
 

§ 31 
Bachelorgrad und Bachelorurkunde 

 
(1) Die Hochschule verleiht nach bestandener Bachelorprüfung in den in § 1 genannten 
Studiengängen den Bachelorgrad „Bachelor of Arts“. 
 
(2)  In einem Diploma Supplement (Diplomzusatz mit Studiengangserläuterung) werden 
jeweils die Studienrichtung sowie – auf Antrag – die bis zum Abschluss der Bachelorprü-
fung benötigte Studiendauer aufgenommen. Es enthält darüber hinaus detaillierte Infor-
mation über das Studienprogramm (Zugangsvoraussetzungen, Studienanforderungen, 
Studienverlauf und optionale weitere Information). Im letzten Abschnitt enthält das Dip-
loma Supplement einen Text, in dem das deutsche Studiensystem beschrieben wird. Es 
wird in der Standardform in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. 
 
(3) Zusätzlich zu dem Zeugnis wird die Bachelorurkunde ausgehändigt. Darin wird die 
Verleihung des Bachelorgrades beurkundet. Die Rektorin bzw. der Rektor unterzeichnet 
die Bachelorurkunde und drückt ihr das Siegel der Hochschule bei. 
 



 

 

 
§ 32 

Ungültigkeit der Bachelorprüfung 
 
(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tat-
sache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungs-
leistung entsprechend § 14 Abs. 4 berichtigt werden. Liegt ein besonders schwerer Täu-
schungsversuch vor, können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Ba-
chelorprüfung für nicht bestanden erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Bachelor-
thesis. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung (§ 20) nicht erfüllt, 
ohne dass die zu prüfende Person hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Be-
stehen der Modulprüfung geheilt. Wurde vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass die Modul-
prüfung abgelegt werden konnte, so können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ 
(5,0) und die Bachelorprüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(3) Vor einer Entscheidung ist der bzw. dem Studierenden Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist von der Hochschule einzuziehen. Gegebenenfalls ist ein 
neues Zeugnis zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Bachelorurkunde 
einzuziehen, wenn die Bachelorprüfung aufgrund einer Täuschung für nicht bestanden 
erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach Ablauf 
einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 
 
 
 

VII. Experimentierklausel 
 

§ 33 
Experimentierklausel 

 
(1) Im Einvernehmen mit dem Kuratorium der Hochschule (§ 7 Abs. 3 EH-G) können 
einzelne, in Abschnitt B - Besonderer Teil der Prüfungsordnung vorgesehene Lehrveran-
staltungen und Prüfungsleistungen probeweise durch andere ersetzt, in ihrer Lage verlegt 
oder mit anderen Prüfungsleistungen abgeprüft werden. Voraussetzung für die Erpro-
bung in diesem Sinne ist ein entsprechender Beschluss der Fachbereichsräte, des Ge-
meinsamen Prüfungsausschusses (§ 5) und des Senates der Hochschule.  

 
(2) Die Erprobung von Veränderungen von Modulen, Lehrveranstaltungen und Prüfungs-
leistungen ist systematisch auszuwerten. Im Kuratorium ist über die Erfahrungen durch 
die Rektorin bzw. den Rektor Bericht zu erstatten. 
 
 



 

 

 
C. Schlussbestimmungen 

 
§ 58 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelungen 
 

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 30. Januar 2025 in Kraft.  
 
(2)  Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Studien- und Prüfungs-
ordnung (Absatz 1) in einem Studiengang nach § 1 im ersten Studiensemester befinden, 
legen die Prüfungsleistungen im jeweiligen Studiengang nach der neuen Studien- und 
Prüfungsordnung (Absatz 1) ab. 
 
(3)  Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Studien- und Prüfungs-
ordnung (Absatz 1) in einem Studiengang nach § 1 in einem höheren als dem ersten 
Studiensemester befinden, legen die Prüfungsleistungen nach der jeweils bisher gelten-
den Studien- und Prüfungsordnung (Absatz 2) ab. Einzelne Module, die nach einer Än-
derung nicht mehr angeboten werden, können durch geeignete Module nach der aktuel-
len SPO ersetzt werden. 
 
(4)  Im Übrigen können Studierende, die ihr Studium nach § 1 unter Geltung einer älteren 
als der in Absatz 2 genannten Studien- und Prüfungsordnung begonnen, es aber unter-
brochen haben, auf Antrag die Prüfungsleistungen nach dieser bisherigen Studien- und 
Prüfungsordnung ablegen. Der Antrag kann erst nach Beratung der entsprechenden Stu-
dierenden durch die zuständige Dekanin bzw. den zuständigen Dekan beim Prüfungsamt 
(§ 4) gestellt werden. 
 
(5) Diese Satzung wird gemäß § 10 Abs. 2 EH-G nach Genehmigung durch das Kurato-
rium im Gesetzes- und Verordnungsblatt (GVBl.) der Landeskirche bekannt gemacht. 
 
Freiburg, 30.01.2025 

 
Die Rektorin 

 

 
 

Prof.in Dr.in Renate Kirchhoff 
  


